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An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
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1994 -OS- 29 

zu 't03Q IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Langthaler, Freundinnen und 

Freunde haben am 15. 7. 1994 an mich eine schriftliche Anfra
ge mit der Nr. 7039/J betreffend Papiererzeugnisse-VO gerich
tet. Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit -

in Kopie beigeschlossene Anfrage beehre ich mich, folgendes 
mitzuteilen: 

Der Entwurf vom 2. August 1993 stellte lediglich einen Ar
beitsentwurf für Expertengespräche dar. Nunmehr sollen die 
Möglichkeiten zur Durchführung und Finanzierung der Altpa

piersammlung im Rahmen einer kleinen Arbeitsgruppe abschlie

ßend behandelt werden. 

Im Herbst 1994 soll auf Basis der Ergebnisse der Arbeitsgrup
pe das Begutachtungsverfahren eingeleitet werden. 
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Die Papiererzeugnisseverordnung soll noch dieses Jahr erlas

sen werden. Der Inkrafttretenstermin wird in Abhängigkeit von 

den Ergebnissen der Arbeitsgruppe festgesetzt werden. 

Als Verursacher ist zunächst derjenige anzusehen, der das 
Papier bzw. die jeweiligen Papiererzeugnisse herstellt bzw. 

herstellen läßt. Im Fall der amtlichen Telefonbücher käme 
daher als Verantwortlicher in erster Linie der Papierherstel
ler sowie die Generaldirektion für die Post- und Telegraphen
verwaltung in Frage. 
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IM PAIlLAAA&IoIT 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Langthaler. FreundiImen und Freunde 

an die Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie 

betreffend Papiererzeugnisse-VO 

Da im Zusammenhang mit der Verordnung über die Sammlung und 
Verwerrung von Papiererzeugnissen ein hohes öffentliches Interesse besteht.· 
stellen die unterfertigten Ab~eordneten daher folgende - - -

ANFRAGE: 

1. Zu der oben angesprochenen Verordnung gibt es seit 2.. August 1993 einen 
Entwurf. Woran ist es gescheitert, daß diese Verordnung noch nicht im 
Begutachtungsverfahren bzw. in Kraft ist? 

2. Geht diese Verordnung in die Begutachtung? Vl enn ia. wann? - - - . 

3. Wann rechnen Sie, ~ird diese Verordnung in Kraft treten? 

4. In Vorblatt zwn Entwurf der Verordnung vom 2. August 1993 findet sich 
. - -

unter III folgender Satz: "Durch Verordnung werden streng nach dem - . . - -
Verursacherprinzip diejenigen verpflichtet, die Papier als Grundstoff für 
Papiererzeugnisse bzw. Papiererzeugnisse herstellen bzv,'. vertreiben oder 
verwenden. 
\Ver ist im Fall der amtlichen Telefonbücher im Sinne dieses Textes der 
ursprüngliche Verursacher? 
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